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Geplante PV-Anlage östlich Speedwaystadium 
hier: naturschutzfachliche Stellungnahme 
 
Anlagen:  Auszüge aus der Biotopkartierung (Biotop 1 und 2) 
  Auszug aus dem FFH-Gebiet Klötzlmühlbach 
  Auszug aus dem Landschaftsplan 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der geplanten PV-Anlage östlich des Speedwaystadiums wird aus naturschutzfach-
licher Sicht wie folgt Stellung genommen: 
 
Die geplante PV-Anlage östlich des Speedwaystadiums auf den Grundstücken Fl.Nr. 
656/5 und 654, Gem. Münchnerau wird aus naturschutzfachlicher Sicht aus folgenden 
Gründen abgelehnt: 
 
1. Südlich des Grundstücks Fl.Nr. 656/5 befindet sich auf dem Grundstück Fl.Nr. 656/9 
ein kartiertes Biotop (Biotop Nr. 2). Es handelt sich um einen ehemaligen Isaraltarm mit 
großen Bäumen am nördlichen Rand. Der Gehölzbestand führt zu einer erheblichen 
Beschattung der angrenzenden geplanten PV-Anlage. Die Beseitigung der Gehölze 
wird abgelehnt, da er zu einem nicht ausgleichbaren Eingriff in den schützenswerten 
Biotop führt. 
 
2. Östlich der geplanten PV-Anlage grenzt der Klötzlmühlbach mit einem großen Ge-
hölzbestand an. Selbst mit einem mindestens 10 m breiten Pufferstreifen zum Gehölz-
bestand kann eine Verschattung der geplanten PV-Anlage nicht ausgeschlossen wer-
den. Der Bereich des Klötzlmühlbaches ist als kartiertes Biotop (Biotop Nr. 1) und als 
FFH-Gebiet ausgewiesen. Zur Abklärung der Auswirkungen der geplanten PV-Anlage 
wären ein Verschattungsgutachten und eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 
Ein Rückschnitt des Gehölzbestandes am Klötzlmühlbaches wird abgelehnt. 
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3. Die geplante PV-Anlage widerspricht den Darstellungen und Zielsetzungen des 
Landschaftsplanes. Auf dem Grundstück Fl. Nr. 656/5 ist eine gliedernde und abschir-
mende Grünfläche dargestellt. Bereits die derzeit ackerbauliche Nutzung widerspricht 
der Darstellung. Außerdem wurde durch die bereits bestehende PV-Anlage am 
Speedwaystadium der ursprünglich vorhandene und im Landschaftsplan dargestellte 
Gehölzbestand am Speedwaystadium erheblich reduziert. Die im Landschaftsplan dar-
gestellte gliedernde und abschirmende Grünfläche östlich des Speedwaystadiums soll-
te daher baldmöglichst hergestellt werden. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 654 ist eine ge-
plante gliedernde und abschirmende Grünfläche zur Autobahn und zum Klötzlmühl-
bach im Landschaftsplan dargestellt. 
 
Für die abschließende Beurteilung wäre eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
erforderlich, insbesondere für die Artengruppen Vögel, Amphibien und Reptilien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Gschwendtner 
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